
Sehr geehrte Damen und Herren,

mittlerweile ist bei den Teilfortschreibungen Windenergie und Solarenergie die Unterrichtung 
nach § 9 (1) Raumordnungsgesetz (ROG) abgeschlossen. Zahlreiche Träger öffentlicher Be-
lange, Verbände, aber auch die Öffentlichkeit und zahlreiche Projektierer von Anlagen haben 
die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme genutzt. Wir danken an dieser Stelle allen, 
die sich mit ihrer Stellungnahme konstruktiv in das Verfahren eingebracht haben.

Dieser Dank gilt auch für die vielen Rückläufe, die wir im Zuge der Online-Abfrage von ge-
planten Solarenergieprojekten erhalten haben. Insgesamt wurden uns fast 200 konkrete 
Projekte mit weit über 1500 ha Gesamtfläche gemeldet. Diese sind ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zum Flächenziel und eine Bestätigung des vorhabenbezogenen Ansatzes, den der 
Regionalverband bei der Teilfortschreibung Solarenergie gewählt hat.

Wo stehen wir bei den beiden Teilfortschreibungen aktuell und wie geht es weiter?

Diese Fragen will Ihnen die vorliegende sechste Ausgabe unseres Infoschreibens beantwor-
ten.

Teilfortschreibung Solarenergie und 20. Änderung des Regionalplans Heilbronn-
Franken 2020

Ursprünglich war vorgesehen, die Auswahl der Projekte, die uns bei der Ende Juli abge-
schlossenen Online-Abfrage gemeldet wurden, dem Planungsausschuss am 20.10.2023 vor-
zulegen. In dieser Sitzung sollte über die Aufnahme der Flächen in die Teilfortschreibung 
Solarenergie entschieden werden. Grundlage für die Auswahl der Projekte sollten die Aus-
nahmeregelungen der 20. Änderung des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 sein, durch 
die die Zulässigkeit von Freiflächenphotovoltaik (FFPV) im Regionalen Grünzug bereits deut-
lich ausgeweitet werden soll.

Allerdings erhielten wir im Zuge des Beteiligungsverfahrens zur 20. Änderung des Regional-
plans Ende August einen Hinweis der obersten Raumordnungsbehörde. Demnach erfüllt die 
geplante Regelung der 20. Änderung die gesetzlichen Anforderungen der geforderten Öff-
nung der Grünzüge nach § 11 (3) Nr. 7 Landesplanungsgesetz nicht. Zumindest für die Teil-
fortschreibung Solarenergie sind demnach die Zulässigkeitshürden für FFPV im Regionalen 
Grünzug nochmals abzusenken.

Der Planungsausschuss hat sich daher am 20.10.2023 mit der Solarenergie befasst. Zum 
einen hat er den Satzungsbeschluss zur 20. Änderung gefasst, so dass die darin auf den 
Weg gebrachten FFPV-Projekte nach der Genehmigung durch das Ministerium für Landes-
entwicklung und Wohnen umgesetzt werden können (siehe Vorlage zum Tagesordnungs-
punkt 1 - 20. Änderung). Darüber hinaus beschloss er, die geforderte weitergehende 
Öffnung der Grünzüge für FFPV in der Teilfortschreibung Solarenergie zu vollziehen. Nach 
diesem Beschluss sollen FFPV-Projekte im Regionalen Grünzug künftig grundsätzlich zuläs-
sig sein, es sei denn, die Projekte befinden sich auf den besten landwirtschaftlichen Böden 
(entscheidendes Merkmal ist hier die gleichzeitige Lage in der Vorrangflur sowie Vorrangflä-
che Stufe 1) oder in für den Biotopverbund besonders bedeutsamen Bereichen (Kernflächen 
und Kernräume). Bisherige Ausnahmevoraussetzungen wie eine Größenbegrenzung oder die 
Erforderlichkeit der Lage an einer Siedlung oder einer Infrastrukturachse sollen zukünftig 
entfallen. Details können der Vorlage zum Tagesordnungspunkt 2 - Teilfortschreibung 
Solarenergie entnommen werden, die so mehrheitlich beschlossen wurde.

Auf Grundlage dieser über die Teilfortschreibung Solarenergie umzusetzenden Regelung 
werden die über die Online Abfrage eingereichten Projekte nun durch die Verbandsverwal-
tung neu bewertet. Die Flächenauswahl zur Übernahme der Projekte wird dann in der Ver-
bandsversammlung am 08.12.2023 erfolgen. Allerdings können aus Kapazitätsgründen nicht 
alle eingereichten Projekte in die Teilfortschreibung Solarenergie aufgenommen werden. 
Dies ist für die Erreichung des Flächenziels auch nicht nötig. Geplant ist demnach die Über-
nahme besonders großer Projekte sowie der Projekte, für die trotz geplanter weitergehender 
Öffnung der Grünzüge die Zulässigkeit nur über die Ausweisung der Fläche in der Teilfort-
schreibung Solarenergie erreicht werden kann, z.B. weil sie sich auf bestem landwirtschaft-
lichen Boden befinden.
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https://www.rvhnf.de/files/content/Download/Sitzungsvorlagen/Planungsausschuss%202023-10-20/PA_20232021_TOP1_10-150c_gesamt.pdf
https://www.rvhnf.de/files/content/Download/Sitzungsvorlagen/Planungsausschuss%202023-10-20/PA_20232021_TOP1_10-150c_gesamt.pdf
https://www.rvhnf.de/files/content/Download/Sitzungsvorlagen/Planungsausschuss%202023-10-20/PA_20231020_TOP2_10-181a.pdf
https://www.rvhnf.de/files/content/Download/Sitzungsvorlagen/Planungsausschuss%202023-10-20/PA_20231020_TOP2_10-181a.pdf
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Aufgrund der neu zu fassenden Regelung für die Zulässigkeit von FFPV im Regionalen Grün-
zug war es der Verwaltung bislang nicht möglich, zu den gemeldeten 200 Flächen eine 
schriftliche Rückmeldung zu geben. Dies wird auch kurzfristig nicht für alle Projekte möglich 
sein. Für die Projekte, die die Privilegierungsvoraussetzungen nach § 35 (1) Nr. 8 BauGB er-
füllen, wird es allerdings so zeitnah wie möglich eine direkte Rückmeldung der Verbandsver-
waltung geben.

Hierdurch wollen wir zeitliche Verzögerungen bei Projekten, die ohne Bauleitplanung umge-
setzt werden können, vermeiden.

Für alle übrigen Projekte, die über die Bauleitplanung umzusetzen sind, verweisen wir auf die 
entsprechende Beschlussvorlage, die ab dem 01.12.2023 auf der Homepage des Regionalver-
bands abrufbar sein wird. In dieser Beschlussvorlage werden die Projekte aufgeführt, die in 
die Teilfortschreibung Solarenergie übernommen werden sollen. Zudem wird die Verbands-
verwaltung bei einigen wenigen Projekten empfehlen, diese aufgrund der Nutzungskonflik-
te nicht in die Teilfortschreibung Solarenergie aufzunehmen. Auch diese Projekte werden in 
der Vorlage entsprechend dargestellt. Bei allen übrigen Projekten, die nicht dargestellt sein 
werden, ist davon auszugehen, dass sie entweder bereits nach den heute geltenden Rege-
lungen zulässig sind, spätestens aber mit dem Abschluss der Teilfortschreibung Solarenergie 
mit den Zielen der Raumordnung vereinbar sein werden. Für die Projekte besteht daher die 
grundsätzliche Möglichkeit, notwendige Bauleitplanverfahren bereits parallel zu der Teilfort-
schreibung Solarenergie auf den Weg zu bringen. Nachfragen zur Umsetzungsfähigkeit der 
vorgelegten Projekte können nach der Verbandsversammlung am 08.12.2023 gerne telefo-
nisch an Frau Dehner gerichtet werden. Mittelfristiges Zwischenziel ist es, im Sommer 2024 
den Beteiligungsentwurf für die Teilfortschreibung Solarenergie vorzulegen. Nach der Pro-
jektauswahl im Dezember 2023 sind die entsprechenden Plansätze, die Änderungen an der 
Raumnutzungskarte sowie die begründenden Unterlagen inkl. Umweltbericht auszuarbeiten.

Teilfortschreibung Windenergie 

Auch bei der Windenergie gehen die Arbeiten weiter. Aus den Stellungnahmen zur Unterrich-
tung ergibt sich teilweise ein Korrekturbedarf an der Kriterienliste sowie der Methodik. Diese 
Fragestellungen werden zeitnah in den regionalen Gremien besprochen. Darauf aufbauend 
wird dann – wie im letzten Newsletter beschrieben - die Potenzialkulisse entwickelt, die eben-
falls im Sommer den regionalen Gremien zum Beschluss vorgelegt werden soll. Da sich bei 
der aktuellen Unterrichtung gezeigt hat, dass die Differenzierung zwischen Suchraum mit und 
ohne hochrangige Konflikte sehr hilfreich war, ist derzeit vorgesehen, innerhalb der Poten-
zialkulisse die besonders geeigneten Flächen hervorzuheben. Sollte dies gelingen, könnten 
bereits im Sommer 2024 die sich abzeichnenden Vorranggebiete für regionalbedeutsame 
Windkraftanlagen den Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit vorgelegt werden.

Wir weisen darauf hin, dass die Behandlung der weit über 100 Stellungnahmen aus der Unter-
richtung voraussichtlich erst in der Sitzung des Planungsausschusses im April 2024 erfolgen 
kann. Vorher kann die Verbandsverwaltung daher keine verbindliche Aussage zu den vor-
getragenen Belangen treffen. Zu konkret vorgetragenen Flächenwünschen ist eine Einschät-
zung frühestens mit Vorliegen der Potenzialkulisse im Sommer 2024 möglich.

Gerne können Sie sich über den aktuellen Stand der Arbeiten auf unserer Homepage 
(https://www.rvhnf.de/regionale-planungsoffensive) auf dem Laufenden halten. Bei 
Rückfragen können Sie darüber hinaus auch gerne auf uns zukommen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Mandel
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